
Hüttenordnung der Truchtelfinger Hütte 

 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Gäste, 
Sie sind hier herzlich willkommen. Wir, die Evangelische Kirchengemeinde Truchtelfingen, wünschen Ihnen 

schöne und wertvolle Stunden in unserer Truchtelfinger Hütte! Damit Sie diese hier erleben können, hat der 

Kirchengemeinderat folgende Regeln aufgestellt: 

1. Es sind nicht mehr Gäste zulässig als im aktuellen Hygienekonzept festgelegt! 

 

2. Die Sonderfahrerlaubnis zur Hütte besteht für höchstens zwei Fahrzeuge. Ein Verstoß wird angezeigt! (Die 

Hütte liegt in einem Naherholungsgebiet, Wanderer und Anwohner haben ein Recht auf Einhaltung der 

Verkehrsbestimmungen.) Die Sonderfahrerlaubnis muss gut sichtbar ins Fahrzeug gelegt werden. Bitte 

vergessen Sie nicht, die Fahrgenehmigung bei Abreise in der Hütte zurückzulassen. Parkende Fahrzeuge sind 

nicht vor dem Eingang, sondern an der dem Eingang gegenüberliegenden Hüttenseite abzustellen. 

 

3. Wer Tiere auf die Hütte mitbringen möchte, muss dies vorher mit einem der Hüttenwarte absprechen. 

 

4. Das Holz im Anbau hinter der Hütte ist nicht für die Grillstelle unterhalb der Hütte, sondern für das Feuer in der 

Hütte während des Winters bestimmt. Bei Missbrauch erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 15 Euro. Bitte suchen 

Sie das Holz für die Grillstelle im Wald. 

 

5. Beschädigungen der Hütte oder des Inventars sind bei der Abreise auf der Schadensmeldung zu vermerken. 

Diese finden Sie im roten Ringordner im Schrank. Der Mieter haftet für alle während seiner Mietzeit 

verursachten Beschädigungen. Nicht gemeldete und später festgestellte Mängel werden in Rechnung gestellt. 

 

6. Sollte eine Nachreinigung erforderlich sein, berechnen wir eine Aufwandsentschädigung von 30 EUR pro Std. 

 

7. Die Hütte ist eine Selbstversorgerhütte, somit sind alle Lebensmittel sowie Putz- und Spülmittel selbst 

mitzubringen und auch wieder mitzunehmen. 

 

8. Frisches Wasser kann nach Absprache kostenlos beim Hüttenteam abgeholt werden. Dazu stehen im 

Waschraum leere Kanister bereit. In den bereits gefüllten Kanistern befindet sich kein frisches Wasser, diese 

Kanister sind für die Spülung der Toilette gedacht. 

 

9. Bitte bei der Toilette kräftig mit dem bereitstehenden Wasser spülen und keine Hygieneartikel in der Toilette 

entsorgen. 

 

10. Die Eingangstüren sind geschlossen zu halten, damit Insekten und Kleinvieh draußen bleiben. 

 

11. Die Matratzen dürfen nur mit Leintuch verwendet werden, dieses ist mitzubringen. Bei Nichtbeachtung 

müssen wir die Reinigung oder den Ersatz dem Mieter in Rechnung stellen (Reinigung: 20,-/Stück). 

 

12. Bei Abreise bitte die in der Hütte aushängende Checkliste beachten! 

 

Bitte beachten Sie im Interesse aller Gäste diese Hüttenordnung. Wir wünschen Ihnen einen schönen 

Aufenthalt! 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Truchtelfingen, Am Gänsbach 15, 72461 Albstadt, Tel. 07432 5136 


